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(Schluss)

Der Bund und die Wohnungsnot.
von Dr. jur. H. Peter, Zürich,

Präsident des Schweiz. Verbandes zur Förderung des
gemeinnützigen Wohnungsbaues.

111.

In der Bundesversammlung am 5. Dezember 1924,
kurz nach der ersten Eingabe unseres Verbandes an den
Bundesrat, hatte National rat Mercier, Lausanne,
folgendes Postulat gestellt:

«In Erwägung: 1. dass der Mangel an Kleinwohnungen in
fast allen Landesgegenden andauert; 2. dass die Anstrengungen

der gemeinnützigen Genossenschaften durch die Schwierigkeit,

sich zu vernünftigen Bedingungen die nötigen
Kapitalien zu beschaffen, lahmgelegt werden, ersucht der Na-
tionalrat den Bundesrat, die Frage zu prüfen, ob nicht den
genannten Unternehmungen eine sofortige Bundeshilfe in
Form einer Subvention oder von Hypothekardarlehen zu
niedrigem Zinsfuss gewährt werden sollte.»

Am 20. Dezember 1924 stellte Nationalrat Mercier an
den Bundesrat, unter Aufrechterhaltung seines Postulates,
folgende «K leine Anfrage»:

1. Kann der Bundesrat Auskunft erteilen über die Zu-

Abonnements-Erklärung.
Wir bitten unsere Mitglieder und Freunde die

Bestrebungen unseres" Verbandes durch ein Abonnement
auf die Schweizerische Zeitschrift für Wohnungswesen
zu unterstützen und die dieser Nummer beiliegende
Abonnementserklärung ausgefüllt an die Administration
Zürich, Talstrasse 60, einzusenden. (Abonnementspreis für
Mitglieder des Verbandes Fr. 1.20, für Nichtmltglieder
Fr. 5.— pro Jahr).

Neu hinzutretenden Abonnenten wwerden die bereits
erschienenen Nummern nachgeliefert.

Der Zentralvorstand.

Wir bitten die Abonnementsbeträge auf Postcheckkonto

VIII 8651 einzahlen zu wollen.
Der Verlag.

sainmensetzung und den Stand der Arbeiten der mit der
Wohnungsfrage betrauten Kommission.?

2. Hält der Bundesrat nicht dafür, dass von Seiten der
Behörden ohne Verzug Massnahmen gegen eine neue
Mietzinssteigerung, die mit der Erhöhung des Hypothekarzinsfusses
begründet werden will, ergriffen werden sollten?

3. Will der Bundesrat nicht bald ein Gesetz vorbereiten,
wie es seit kürzerer oder längerer Zeit in den meisten Staaten
besteht und der Verbesserung der Wohnungsverhältnisse
bereits unschätzbare Dienste geleistet hat, und zwar unter
ähnlichen Verhältnissen, wie sie bei uns bestehen?

4. Sollten nicht unterdessen den gemeinnützigen
Unternehmungen, die den bescheidensten Arbeiterfamilien gesunde
und zu erschwinglichen Preisen erhältliche Wohnungen
beschaffen wollen, die nötigen Kapitalien zur Verfügung gestellt
werden?

5. Könnten nicht, ausser allfälligen Zuschüssen, auch
Hypothekardarlehen im zweiten Rang gewährt werden, und zwar
zu einem Zinsfuss, der eine vernünftige Verzinsung der
Kapitalien gestattet?

6. Kmpfiehlt sich die vorgeschlagene Aktion nicht auch,
um im Baugewerbe eine neue Arbeitslosigkeit zu verhindern?
Stehen nicht noch Kredite zu diesem Zwecke zur Verfügung?

7. Ist der Bundesrat anderseits nicht der Auffassung, dass
die Mieterschutzbestimmungen unbedingt für so lange in Kraft
bleiben müssen, als in den wichtigeren Ortschaften die Krisis
andauert?»

Am 21. September 1925 gab der Bundesrat hierauf
folgende Antwort :

Zu 1. Eine Kommission zur Untersuchung der Gründe der
Preissteigerung im Baugewerbe wurde vom Bunde nicht eingesetzt.

Im Februar 1921 fand unter dem Vorsitz des Chefs des
ehemaligen eidg. Amtes für Arbeitslosenfürsorge eine
Aussprache statt zwischen Vertretern des Kantons Bern, der Stadt
Bern und des bernischen Baugewerbes über die Lage des
Wohnungsbaues und insbesondere über die Baupreise. Diese
Aussprache führte zur Einsetzung einer Kommission durch die
Behörden der Stadt Bern, in welcher auch dem Kanton und
dem Bund eine Vertretung eingeräumt wurde. Diese Kommission

hat unter dem Vorsitz eines Vertreters der Stadt Bern
zwei Sitzungen abgehalten, an denen der Vertreter des Bundes
teilnahm. Zu einem abschliessenden Ergebnis ist die Kommission

an diesen Sitzungen nicht gelangt. Der Vertreter des
Bundes wurde zu keinen andern Sitzungen der Kommission
eingeladen, und über deren weitere Tätigkeit ist dem Bundesrat

nichts bekannt geworden.
Zu 2. Der Bundesrat hält nicht dafür, dass die Behörden

neuerdings Massnahmen gegen Mietzinssteigerung ergreifen
sollen, weil solche Massnahmen die Bautätigkeit hemmen.
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